
745 Raum und Zeit

XXX. Tagung des RGW beschloß, 
die Zielprogramme für die Ent
wicklung der Produktion und des 
Warenaustausches auf einigen grund
legenden Gebieten (Energie- und 
Rohstoffbasis, Maschinen und Aus
rüstungen, industrielle Konsumgüter, 
Hauptnahrungsmittel, Transportwe
sen) auszuarbeiten, um rechtzeitig 
Spezialisierungs-, Kooperations- und 
Handelsabkommen abschließen zu 
können. Diese Arbeiten werden 
bi- und multilateral durchgeführt und 
dienen zur Ausarbeitung und Ko
ordinierung der Fünfjahrpläne 
1981-1985 und darüber hinaus. 
Sondermaßnahmen beschlossen die 
RGW-Länder zur Entwicklung und 
zur Erhöhung der Effektivität der 
Wirtschaft der Mongolischen VR 
und der Republik Kuba unter 
Berücksichtigung der spezifischen Be
dingungen des Aufbaus des Sozialis
mus in diesen Mitgliedsländern.

Rat für Handel und Entwicklung -h>-
Organisation der Vereinten Nationen

Ratifikation (Ratifizierung): Aner
kennung bzw. Bestätigung der Ver
bindlichkeit eines Unterzeichneten -*■ 
völkerrechtlichen Vertrages durch das 
verfassungsmäßig zuständige Organ 
eines Staates - in der Regel das 
höchste Vertretungsorgan (Parla
ment) oder das Staatsoberhaupt. In 
der DDR werden Staatsverträge 
gemäß Art. 66 der Verfassung vom 
Vorsitzenden des Staatsrates ratifi
ziert; in den Fällen, in denen ein 
internationaler Vertrag Gesetze der 
Volkskammer ändert, bedarf dieser 
vor der R. der Bestätigung durch die 
Volkskammer (Verfassung der DDR, 
Art. 51). Völkerrechtliche Verträge 
bedürfen zu ihrem Inkrafttreten nur 
dann der R., wenn dies zwischen den 
betreffenden Vertragsparteien aus
drücklich vereinbart ist. Die R. kann 
verweigert werden; eine Begründung 
hierfür ist nicht erforderlich. Der Ver
trag gilt dann als nicht abgeschlossen, 
und der Staat hat demzufolge weder

Rechte noch Pflichten aus dem Ver
trag. So verweigerten z. B. die USA 
50 Jahre lang die R. des 1925 in 
Genf Unterzeichneten Protokolls über 
das Verbot der Verwendung von 
erstickenden, giftigen oder ähn
lichen Gasen sowie von bakteriolo
gischen Mitteln im Kriege. Die R. 
erfolgt durch Ausstellung der R.s- 
urkunde. In ihrer Einleitung er
klärt das für die R. zuständige 
Staatsorgan, daß es den Vertrag ge
prüft bzw. zur Kenntnis genommen 
hat, im Hauptteil der Urkunde folgt 
dann in der Regel der Vertragstext, 
und in ihrem Schlußteil wird meist 
erklärt, daß der Staat an den Vertrag 
gebunden ist. Die R.surkunde wird 
unterzeichnet und trägt das Staats
siegel. Bei einem ratifikationsbedürf
tigen bilateralen Vertrag werden die 
R.surkunden ausgetauscht. Bei einem 
multilateralen Vertrag werden die
R. surkunden bei dem im Vertrag vor
gesehenen Depositar-Staat hinterlegt. 
Es können - wie erstmals beim Ver
trag über das Verbot der Kernwaffen
versuche in der Atmosphäre, im kos
mischen Raum und unter Wasser von 
1963 - auch mehrere Depositare be
nannt werden; dann genügt es, wenn 
die R.surkunden bei einem der Depo
sitare hinterlegt werden.

Rationalisierung -> sozialistische 
Rationalisierung

Raum und Zeit: Existenzformen
der —*■ Materie. „In der Welt existiert 
nichts als die sich bewegende Materie, 
und die sich bewegende Materie kann 
sich nicht anders bewegen als im 
Raum und in der Zeit.“ (Lenin, 14,
S. 171) R. u. Z. sind keine subjek
tiven Anschauungsformen, sondern 
existieren unabhängig und außerhalb 
vom menschlichen Bewußtsein. Es 
gibt keinen absoluten Raum, der un
abhängig von der Materie existiert, 
und es gibt keine absolute Zeit, die 
als reine Dauer unabhängig von der 
Bewegung der materiellen Systeme 
abläuft. Materie, Bewegung, Raum


